
Die verbandsrechtliche Regelung des
Dopingverbots im Fußball
(Dargeste lt an der Begelung im Deutschen FuRball Bund)

Hans Kindermann. Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses -
Sie verheten.ler Vorsitzen.ler des WFV

Der Deulsche Fußball-Bund hat durch seinen Beirat aut derTagung am 23.
April 1988 in Franldurt beschlossen, vom Spjeljahr 1988/89 an obligatori-
sche Dopingkontrollen beim Endspel um den DFB-Vereinspokal, dem
Spiel um den DFB-Supercup und bei den Relegationsspielen um die
Oualilikation für die Bundesliga sowie fakuliative Kontrollen bei lt eister-
schaftsspielen der Bundesliga und ll. Bundesliga durchzuführen. Der
Grund fürdiesen Besch uß war weniger die Sorge, Spie{er der Bundesliga
und der ll. Bundesliga würden zur Durchführung der Spiele Dopingmiilel
nehmen, maßgebend war vielmehr die Absichi, der immer wieder einmal
auftauchenden Behauptung, in den Bundesligen würden sich Spieler
dopen, wlrksam enlgegenlreten zu können, Diese Absicht wurde voll
effeichl. Ab Beginn des Spieljahres 1988/89 wurden 128 Dopingkonirollen
durchgeführl. Alle waren negativ.

Der Beiral des Deutschen Fußball-Bundes machte dabei von der ihm
qemäß § 29 Nr. 2 der DFB-Saizung gegebenen Berechtigung Gebrauch,
zwischen den Bundestagen des DFB Besilmmungen der Ordnung€n des
DFB in Kraft selzen zu könneni diese Bestimmungen bedürfen allerdings
der Genehmigung durch den nächsten Bundestag des DFB, der Ende
O[1ober 1989 slatlfinden wird-

Unabhäng g von derTatsache, däß Doping im Fußballschon bishergemäß
§l Nr.2 der Bechts- und Verlahrensordnung des DFB als unsporlliches
Verhallen verbolen und unlerAhndung sland, wurde als Grundlage fürdas
Dopingverbot durch diesen Beschluß des Beirates ausdrücklich ein neuer
§14 a) in die DFB-Spielordnung aufgenommen; er hat folgenden Wort
laut:

,Doping

1. Doping ist verboten.

31



2- Doping ist die Anwendung von Substanzen und Maßnahmen vor oder
während des Wellbewerbs, die geeignet ist, den physischen oder
psychischen Leistungszustand eines Spielers künstich zu verbessem,
oder der Versuch von Dritlen, solche anzubieten oder jemanden zu
deren Verwendung zu veranlassen.

Maßgeblich isl die vom DFB ieweils herausgegebene Lisle

3. Jeder Spieler st verpllichi€l, sich einer angeordneten Dopingkonirolle

4. Jeder Verein hal zu gewährleislen, da8 die Speler seiner IVIannschall
nichl gedopt werden und sich angeordnelen Dopingkontrollen unterzie-
hen. Dem Verein ist das Handeln seiner lMitglieder, Angestelllen und
von lhrn beautlragten Petsonen zuzL.lrechnen.

5. Dle Anordnung von Dopingkonvollen obliegl dervom Vorsland des DFB
eingesetzten Dop ngkommission. lhr gehÖren an ein lvlitglied des DFB-
Präsidiums, ein sportärztlicher Beraler sowie eio Beauttragter der
DFB-Geschättsstelle.

6- Die Einzelheilen werden in Durchmhrungsbestimmungen geregell.

z Ver§öße gegen vorslehende Vorschrdlen werden nach den Beslim-
mungen des DFB geahndel."

Die rechlliche Grundlage für die Beslimmung und die sich aus hrer
etwaigen Mißachlung ergebenden verschiedenen Konsequenzen, die
noch anzusprechen sein werden, beruht auf der Verelnsaulonomie des
Deutschen Fußball-Bundes als e ngetragenem Vereln (§§ 55 ,olgende
BGB), also aul slaallichem Geseiz, Aus der Vereinsautonom e leiiet sich
die Regelungs'und Organisalionsbsfugnls des vereins, das heißt das
Rechtdes Vereins zu eiqener Bechlsetzung und zur Selbstverwa tung, ab.
hn Rahmen diese r Befug n is ha1 der Deutsche FußballBund das Doping der
Spieler veüoten und di6 Folgen, die sich aus einem Verstoß gegen das
Verbot sowohl bei dem Spielet aL.rs auch bei dessen Verein ergeben,
besonders geregelt.

ln § 14 a) Nr. 6 der Spielordnung ist bestimml, daß Einzelheiten der
Dopingkonlrolle an Durchtührungsbestimmungen geregelt werden. Der
Vorstand des DFB hat in seiner Silzung am 22. April 198a die lolgenden
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Durchlührußqsbeslimmungen Doping erlassen wober tn der Präamopl

oiäseiBestimäunqen nocneümdlauf Sinn und zweck des Dopingveöoles

seitens des DfB ausdruckhch hingewiesen wrd.

Präambet

Der DFB be?ennt sich zum Dopingvehol, un die Spieler vor GesundheTs'

"iiia"i 
," o"*"n*, und Aie-Fanneß im spotllichen wettbewerb zu

Deshalb werden, auch zur Sicherung der GlaubwÜtdigkeit des Fußball

ijiä, ooping*onttott.n eingelühn tnd die nachstehenden Bestimmun'

§ I Dopingbegriff

Die Anwendunq \on g)bsldn/en üno MaBnahmen vot adet AtahtPnd des

wino"n rt", Zie gee,gnet sncl. den pnysßcheo und psychiscncn Lei'

tiÄiril"ia 
"nä, 

ipielers hünsttbh 2u vetessen octet dcr vetsuch

tonhrnen- solche anzubieten o<tet ßmanalen zu alercn Vcrwendung zu

veranlassen, wird als Dopingvetgehen angesehen -

Die veftolenen Subslanzen und Maßnahmen sincl in eher Liste enlhahen

iie vom DFB aufgesteltt und in ihret ieweils gülligen Fassung den vercinen

und Spieten zur Veiügung geslelll witd-

§ 2 Allgemeines

tll DoDnotonttollpn Aerdcn obliqalorisch t'elm DFB Pohdlcnd\ptPl dPn
'sptir',tm"oen 

DfB'Supercl)p Lhd Dot den Beleg"l'ansspielcn un dt'
öu ali f ik a ha n tu r Bunde siig a d u rc h g ef ü h tl.

Fakutlativ können sie bei Meisteßchaftspielen der Lizenzligen angeodnet

t2l zusläniio tu die Arat(lnun von Doptngkonltolten d dte Dap'nghon'
'Ä:i.§i- d"i ore. h gehden en Vertrctet cles DFB'Pasidiums ein

sponärz icner Senter sbwie ein Beauftraglet det DFq-Cleschäftsstelle an-

Die Dopingkommission bestimmt auch clen lJmlang der Untersuchung'



lJt Zustäqdig tür dte Dür-ntühtungdpt ho4totten befi Spietislein vondel
uap,tngKommtssn n beduflßgta Apt, det ener vom DtB-vorstanct eßtell-
Ien Lßle enlnommen wid- HeEu hat iedet Lanclesveüand en Votschlags-
rechl-

/41DE DoDing^ammissio4 eßtelt tüde Ärze einealtaemene AnwcßLno
b4d vetdotaßt de ütelassung der Materidtieq_ siel,t:i; r;..rß;ä;;i

(51 Die Anodnung oer Doping^ontrolle ertelt dß Doptrtgkomm$sion dem
Deau,tegten Atzt mndestens 4g Stunden vot dem Spiel.

(6) Det sastgeoende Vercn hal enen geeeneten Raum ünwetl det
Mannsenanskaünen beteizustelen Außerdem hate, einen Milaheilet zu
nennen, detdem beauftraglen Arzt Hilfe leistet.

(7::u:ta:hn Mtiußnyq Lncte det resutärcn Spetzeit lso Miruten) werdo4\an Doptngarzt durch I osenls.heid die zu t\ontrolliercnden Spieter duf-grund-des Sptetbenchlsbogens Ltestmml. An der Auslosung muß je envPnreFt Oeiclet Veren4 tel4ehmen. Dds Verlahrcn richtet s.-tch na;h den
von det Doping^ommission enuichehen 4m eßungen

Es wetden je Spielzwei Spieterteder Mannschaft ausgelost.

Die 
.s"o 

ausgetosten Spieter erhanen unmiftelbar nach Spi@tende (bei einerUaläagqung nach desert rom Dop,ngatz e,n rotes Fornutatr mtt alrAütlotdetL,ng sich so schnell tue möglrcn, spatestens jedoch JO Mn)len
nach Wetschtuß mit diesen Fomutat und den Spetetpaß m Dopng*on-
trothaum .anzurincten. Der Dopingaet konrtotteü die oänntät aes spielurs_uds rote fomulat ist mtl_Namcn und N,mmer des Spielers zu veisenei,
oer vom Atzt_ vom Ttainq odet einem andereo V antyyotlichea de;
L4annschdll_zü l\antrctle beglctet weden kanq. Aul oen rcten FormiÄr
ond.de I olgen tü diejenigen, die sich nrcn innerhalb det voßesehcnen
l tsl zut Konüolb einhnden spez eerl_ Das rcte Fotmulat hat zudem
etnenAbs.hnid. dütdem Nummet und Name des Sp4Jlet< engegeben sind,
unddet zur Bestdtigung oes-Erhals det Au\toderung, s,cn oirbopnghn.
uotte 2u untepiehen, vom Sp,elet u4terzechnet wetden müß

let .nn du Untetschtifl .,es Speters versehene Atschn t wict dem
uoptngatzl lutücAgegeben 

^ahrcnddet 
von thn untet z-ichnete Abs.hnitl

clem Spieler ausgehändigtwhd und von ihm aufzubewahren ist.
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(8) Jedet zur Dopingkonlrolle ausgelosle Spieler ist zur Abgabe von
U r in p robe n ve r pfl i c hte L

(9) Er ist auch verpflichtet, genaue Auskünfte über die Verwendung von
Medikamenlen vot oder währcnd des Sptels zu geben bzw- mitzuteilen, ob
er durch Dritle zu Anwendung von Medikamenten veranlaßt $lotclen isl,

Es wd jeweils nur ein einztget Spieler lür die Urinabgabe in den Doping-
konlrolkaun eingelasse n -

Außer den Spieler und seinem emi;chtigbn Begleitet (vgl. 7) haben nut
det Dopingatzt und sein Heller sowie die Mitgliedet det DFB-Dopingkom-
missian Zugang zum Dopingkontrollraum,

§ 3 Melalung von Mecikamenten

(1) Die Mannschaltsärzle sind veryflichtet, vor Beginn jedes Spiels die
ärztliche Bescheinigung (weißes Farmula4 nit det Liste sämtlicher von den
spblem h den letzten 4a Stur en vor dem Wl eingienommener Medil,a-
menle oder praktizierter Theßpien auszulüllen.

(2) lm Fale de, Verhi erung des Mannschaltsarztes gilt die Verpflichlung
senäß Absatz (1) füt Vereih und Spieler.

(3) Diese Erklärungen und die enlsprechende Kopie sind vor dem Spiel
zusammen mit dem Spielbe cht den Schiedsrichter zur Weilergabe an
den Dopingarzt zü übergeben. Findet keine Dopingkontrolle statt, gibl sie
der Schiedstichter nach detu Spiel dem Vercin zurück.

§ 4 Vetwelgetung der Dopingkonlrolle

Falls ein Spieler die Abgabe einer Urinp@be verweigert, ßt dtes vom
Oopingarzt auf dem roten Formular zu vemerken, Es isl danach unvetzüg-
lich der Dopingkommission zuzuleiten-

§ 5 Durchlührung cler Kontrollen

(1) Der Spieler wähll aus einer Anzahl labrikneuen Materials jeweils einen
Wegwerlbecher, zwei Glasllaschen und zwei Verschlüsse aus.
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(2) Det Spieler rnuß untet Autsicht des Dopingatztes bteiben, bis eine
Uhnprobe van genügenrler Menge t7o ntt a;g;geben Mnd;. ü;ie;de;
ün0 Duschen ist gesta et. Der Spplct dad Geiänhe nach seiner hercn
Wahl. dip dd gastgebende VerAn bercizuhatten hdj. jedoch nu a;s
unangebrochenen Originaltehähnissen, zu sich nehmen_

(3-) ln Aegenwaddes Spetets gie1tder Do?)ingatzt je die t1alfte des L)xas in
die zAet ,/om Spieter dü.gc^/ähtten ftaschci nn gaichen Codenümnem
und dem Zusatz A bzw B

Unmiltelbar cknach fühn der Dopingazt einen pH-Test der pH-Wen dan
nichl hön als Z0 tnFuüat) sen - dutch. zu dem et den tetzten im
Wg,uetlD-, her behnahchpn Trcplen llin verwendet Das Besultat,fitctfi
Protokall vermerkt_

(4) Der Dopiryazt verschtießt die beiden Ftaschen mn besonderon Stopfen
und untet VeMemtung spezieluür diesen Zweck vorgesehener Zanjün.

(4) Er gibt den Spieler und dem ihn begleitenden Verantwotitichen
Gelegenheit, den Verschluß zu übarprüt'en.

(6) Oer Dopingarzt seEt anschließend das protoko auf, in ctem et die
Codenummer vermerkt_

(7) Das Protokollwhd jn t'olgenden Exemptarcn ausget'ührt:

A Otgnat Weißt zu Händen ces Doprqatztes,
a- Kopte (blau) 2u Haüen det Dopingkommßston,U Kopie (gplb) zu Handen des mt cter A4atvse beautnagb4 Labots

lm Pratkollnüssen in Originalund in der Kopie B fotgende punktevermerkt

l- Austragungso , Bezeichnung und Datum der Begegnung

2, Vamame und Nachname des Dopingarztes

3- Vomanq |,lachnane und cebunsdatun des Spieters

4. Name des Klubs, Nummet des Spielers, Name des offiziellen Beoteiters
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Nebst dem lolgenden Text (Otiginalund Kopien B und C):

5. ln unserer Gegenwart und unler unserer striklen Kontrolle hat der
SMet um Uhr Minuten eine Utinprobe awegeben,
die mit der Codenummer bezeichnet isl.

6. Die Harnprobe wurde auf zwel mit d6n Buchstaben A und B nebst der
Codenummer bezeichneten Behälhisse vefteilt.

7- Die P@bon fi vorschiftsmäßb hetmeüsch verschlossen od in
Verwahtung genommen worden, Det pH-Wetl wurde feslgestellL

8. Der Spieler hat die Abgabe einer Uinprobe verweigert.

9. A e Vorgänge wuden in Anwesenheit des Dopingarnes, seines Hel-
fers, des Vereinsbeauftragte,n und gegebenentalls des Begleilers des
Spiele rs durchgelü htl.

(8) Der Spieler und der Vercinsbeauftagte sowie det Dapingatzt bestlitt-
gen die Exaktheit des Ptotokolls und beu*unden, daß die Kontrolle konekt
und gemäß den Vorschrinen der Durchlührungsbestimmungen durchge-

(9) Der Oopingarzt erhält das Blatt A zusammen mit dem Original der
ärztlichen Bescheinigung (§ 3). Die Kopie B zusanmen nit der Kopie det
ärztlichen Bescheingung erhi;lt in einem verschlossenen Unschlag die
thpingkommission. Kopie C wnd den verplomüen Enlnahnegeläßen
(Enghalsglasflaschen) in defi versiegellen Transpotlbehäller für das Labot
beigelügt.

(1O) Vor dem Transpotl zum Labor wid der Behäller vom Dopingarzl nit
einet Plombe versd ossen, wobeider Begleiter utd der Spieler anwesend

(11) Der Dopingazt isl für den Transporl der Urinptoben zum Labor

(12) Die Utinproben sind unversehn mil intakten Plomben dem mit der
Analyse belrauten Laboraloium ntglichst bis 12 Uht des auf den Spieltag
lolg ende n Tages z uzuleiten.



§ 6 Untersuchung det proben (Durchtühruog der Analyse)
/l) 

-Für 
dF lJntersurhüng oet ptoben üäqt det Chel dcs ijn det AnaryseDeaut h dgten Labal d @1 tums de ve4ntu;t1ung.

(2) 
-Bet,An^un m Labü wird die Unversehdheit der Vetptombuno_ det

!I:!!i!u. ns. und 1q Lhnflas.he vom tüt die Anah bF;;;;;;;i;i;";;;.,nemtiet uberprüh und schnhlich bestäliqt_

(J)-De Andlyse det ptoben A wnt unmiletbat begonnen, clie Kontrcllito.
l:!_u wercten ungeornet m Kühtschrank ;ur\et aooesr]hcd ulbewahn L'nd gegeF ?ugang

(4) Die Anatyse vottzieht sich in fobenden Schntlen:

G as c h rom a Log ra he G LC ) f ü r d t e Be sti n m ü nt
'ctottoutgcn I hüchhgH und ncnnLtchtpet

rür.de tdcntfiAalon 
^io e,n srstem nt canpute4uswp!1uno vanuaschtamalog@te MassenspAüomehie |GLC _ MC) r"*;d"; - ."

§ 7 Übermit ung der Resuttate

(1)Ergibt de Analyse einet A.p.obe enen o
:, .Laoo. tc,Ft uruprztiqtrh o,e DoD,n"^.;:::!:l?' 

B"tund. I et ständst
, uücnummet 1mßson ünler Angdba der

Nach Überprutung des Resu ates det Anatvs
^onmission d,p ioaecun.;,i" "" "- -' otr5a enls. hlüssel de Doping-

?:^.!!!.::",!.y* von coclenumme. um! Spietetname ist mtt demuop t nqa I zt testz ustct c n

fl ,,:i,2,:;;ß!,:fß trtr iT",!;i:ü:#,::*,"** den vorstand des

("",]*r#i,!.81",r" Befunde inrormiert das Labot die Dopinskonnission

§ a Gegenprobe

(1) Bei positivem Bet'und hat der Votstand des betrollenen Vereins das
Recht, innerhalbvon 24 Stunden nach Benachrichtigung eine Zweitanalyse
aohancl der Kontrollprobe B zu veiangen

(2) Oie Untersuchung der Kontrallprobe B wird im gleichen Labor, todoch
vom Personal, das an der eßten Untersuchung nicht beteiligt war, varye-
nommen. Sollte des nichl noguch sein, so kann die Dopingkonnission
einen Arralytiker aus einem der anerkannten Dopinglabors benennen, cJer

dann den Analysegang übewachL Andernt'alls kann dte Dopingkommis-
sion die Analyse der Konlrcllprcbe B in einefi anderen Laboratoiun

(3) Die Untersuchung der Konlrollprcbe B hat urngehend zu etfolgen.

(l Dat bclroltenc verein hal das Recnt, einen Vprlrclet soate den
belroltenen Spelet an der Ollnunq det konlollllasche B. deren ldenlihka-
lion uncJ der Analyse teilnehmen zu lassen.

§ 6 Absalz (1) gill entsprcchend

§ I Publikation

Der DFB hat das ausschließliche Recht tur Publikationen jeder Att-

§ 10 Slratmaßnahmen

Die Verhi;ngüng von Slralmaßnahmen obliegl dem DFB aul cler Gruncllage
der dazu erlassenen Beslinmltngen-

Die Oopingkommission des DFB besteht aus dem Vizepräsidenlen des
DFB, Otto Andres, Prof. Dr. Heinrich Hess, sportäralacherBeralerdes DFB
und dern Jusiitiardes DFB, Götz Eil6rs. Sie lst nach § 2 der Durchlührungs-
bestimmung Doping für die Anordnung der DopinqkonlrolLen, sowoit sie
fakiulialiv vorgesehen sind, zuständig, wobeidie Anordnung bezüglich der
einzelnen Mannschaften in geregellen unregelmäßigen Abständen erfolgl,
damit keine für die Betroffenen überschaubare und vorherberechenbare
Praxis entsleht. Es soll immer das Überraschungsmoment erhallen b ei'
ben. Angeslrebtwird eine möglichst glelchmäßige Uberprüfung aller Mann-
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schafien, wobei Heim- und Auswänsspiele der Mannschatl abw€ctseln
sollen. Dae Vgreino ertahren von der Anordnung d6r Dopingkonlrolle für
das Spiel €rst durch das Erscheinen des Ari'tes, der in der Halbzeitpause
lälig werd€n muß. Di6 Spieler, die sich der Dopingkornrol,a unlerzishen
müssen, werden 15 Minulen vor Ende der regulären Spielzeit durch Los
ennitlell. lm einzelnen hat die Dopingkommission nach § 2 Nr. 4 der
Durchlührungsbestimmungen Doping eine allgemeine Anweisung rür
Arzto erstellt:

- Die Dopingkommission ordnet die Dopingkonlrollen an. Sie b€stimmt
auch den Umfang d€r lJntersuchung.

- Dle Dopingkomm6srco ist beider Wahldes Arztos b/w. der Arzte aus
d€r Vorschlagsliste f rei.

- 8ei \ryochenendspiolen soll die B€auftragung am Wochenanfang, bei
Wochenspielen am vorhergehenden Woch€nendg efolgen,

- Ein€ Verhinderung ist der Dopingkommission unveftüglich mitzuteilen.
Si6 b€autlragt dann einen anderon Al2t.

- Über den Aultrag sovr,ie üb€r siämlliche Einzelheilen im Zusammenhang
mit den Dopingkontrollen ist strengstes Stillschweig6n zu bowahrsn.

- Der DFB sorgl für eine ordnungsgemäße Ausstattung mit den erforder-
lichen Materialien. Mängel sind unveeüglich mitzuteilen. ErsaEbedarf
isl anzumelden.

- Das Verfahr€n regelt sich im einzeln€n nach den "Ourchlührungste-
slimmungon Doping«.

- Die Oop;ngäräe werden mit Auswoisen ausgerüstel, die ihnon freien
Einlritt aul der Ehrenlribüne bei allen Spi€len der Lizenzligavereine
gewähdeislet. Die Ausweiskarle ist unüb€rlragbaL

- Der Dopingaal muß sich beim Verein durch ein lormularmäßiges
Auftragsschr€iben des DFB ,ür das betreff€nde Spiel legitimieren.

- ln d6r Halbzeitpause selzen sich der Dopjngar, und die b€auttragton
Vereinsverlrelor beider Vereine in Veöindung. Sie verabreden den Ort
der Ermittung der zur Konllolle verpflichteten Spieler.
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Benutzung dieser Vereinseinrichiunqen durch die Vereine -die im übrigen
auch außerordenlliche Mitgliederdes DFBsind u nd durch dle Spieler wird
durch Lizenzverträge der einzelnen Vereine und der einzelnen Spieler mit
dem DFB geregell; durch sie gestatlet der DFB dem jeweiligen Vertrags
partnerdie Bele ligung an den Bundesligen. ln diesem Vertrag unterwerfen
sich Verein und Spieler der Vereinsgewalt des DFB, wobei be Verstößen
gegen das DFB-Becht neben den Vereinsslralen auch die l,4öglichkeit
einer Vertragsstrafe vorgesehen ist. ln diesen Lizenzverträgen überneh,
men Sowohl dre Vereine als auch die Spieler etne Beihe von Verpflichtun,
gen dem DFBgegenüber, zu denen auch die Beachtung des Dopingverbo-
les gehörl;die l\,4itwirkung eines gedopten Spielers an einem Bundesspiet
wäre daher auch ein Verstoß des Spielers und des Vereins gegen den
jeweiligen Lrzenzvertrag.

Die Definition des verbotenen Dopings in den Verträgen enlsprichi der
Doplngbestimmung des § 14 a Spieiordnung, auch enthält der Vertrag mit
dem Spieler dessen Verptlichlung, sich einer angeordnelen Dopinqkon-
trolle zu unlerziehen, und der Vertrag mitdem Verein die Verpflichtung, zu
gewährleisten, daß die Spielerseiner IVlannschaft nichtgedopl werden und
sjch angeordnelen Dopingkontrollen unterziehen.

Welche Konsequenzen - unabhängig von der Verhängunq einer etwalgen
Vertragsstrale - ergeben sich für den Spieler und Verein, wenn die
I\,4ii^/irkung einss gedopten Spielers in einem Spiel festgesteltl wird oder
wenn ein Spieler sich geweigerl hat, sich einer Dopingkontrolle zu unler-
ziehen?

Konsequenzen lolgen in zweiracher Hinsichl: in sportstra,rechtlicher in
bezug auf Spieler und Verein und in spioltechnischer möglicherweise in
bezug aui die Wertung des Spieles.

Der Beiral hat im Zusammenhang mitder Einführung der Dopingkontrollen
auch die DFB-Rechts- und Vedahrensordnung und die DFB,Spielordnung
durch Bestimmungen ergänzi, die sich mit den Folgen eines etwaigen
Fehlverhaltens im Zusammenhang mit den Dopingkonlrollen und deren
Ergebnissen beiassen. Zur sportstrafrechtliehen Seite enthä|l die Rechis-
und Vedahrensordnung in den §§ 4 und 5 Slrafbestimmungen, in denen die
ernzelnen Verstöße verzeichnet und der leweilige Sirafrahmen für diesen
Versloß normleri ist. § 4 gilt für die Vereine, wobei unler anderem
Tatbestände wie Spielen ohne Genehmigung, mangelnder Schutz des
Schiedsrichlers, der Linienrichler oder des Geoners, schuidhafte Herbei
führung eines Spielabbruchs auJgelührt sind. § 4 Nt 1 wurde nun durch
einen weiteren Absatz i)ergänztl
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,-..für das l\/itwirkenlassen gedopler Spieler (§ 14 a DFB'Spielord_

nirnor. oie Verabreichunq von Dopilgmrtl€,n die Weigerunq' DoDing'

^oriiollen 
zuzulass"n, sowie jede BeIe ligung an diesen Hardlungen

ode'ihre Duldung Geldslraie bis,/,r DL'l )0000' lÜr ieden tsrnzeTall '

6 5 sre k besL'm-te verl_a.Lensweisen de' Soieler L'nlFr Slrale' ln hm §l

lniel arderem'ohes spre'. Tät ichkert g ege'r oen Geqner ooe'Zrschauer
ä"'"'ai"r"o ** Bed;onunq des S'h,F;sri'hler5 oder der Linielrrchlel

ärrge'uirlin 5 s N'. 1 wLIde ,l.rn e'n t've'tere'Absdlz lr einoeführl:

-...,m FallP des Nachweises von Dopinq gemäß § 14 a Absatz I der

DFB-spielordnung oder im fal'e der WeigPrJng, gemäß § 1r a absa17

ä 0", drg-soi"toionrno sich eiler angeoldnelen Dooinq"onÜolle zL

LrniÄlziefren, mira"stens v,er Woche,l Sper'e' lrreßl"leren FällP1

kann eine geringere Slrafe gemäß § 5 Bechts_ und Verlahrensordnung

verhängt werden

Bei Vor ieoen des Tatbestandes qemäß § 14 a Absatz 2 der DFB_

spietoranrinq wira das verschuldeir des Spielers vermutet' Er kann es

widerlegen und bleibt dann straffrei."

Die ooen oenann_e.r Verslöße geqen oip §§ 4 Lnd 5 de' BeLhts_ rrd
vprtatrrensärdnuno wercen von hönt'ollaJsschu'l des DTB gemäß § 47

d;r DFB SalTuaq-nach DurchlührJ19 der e/ordey'rcher Elmlttlung zur

Ännarno our"n ,qilrrqu.rhebLrq vor das DFB SponqPnchl gebraLhl' das

rn erster'irsranz enlsc;e.oet. ln d;r zweilen lnslanz isldas DFB BJ-rdF§ge_

richt zuständig.

Zur soieltechnischen Seite wurde § 25 der Spielordnung ergänzl' Dieser

Firuo,aon oibtaen ve,"inen oie I\loglichker. EinsPru'h gegen ore WertL'rg

von äunaeispieter ernzu'egen u1d besrlmmr als Finspruchsg'Lrde unter

ino.r", f,,f,,ri,'r.r"g 
"in"5;rchtspiFlbe'ecl'tiglen 

Spielers oe dergegnen

""n.n 
uannscfrad Scnwächunö der eigenen l\lannschall durch e nen

*är,Äna J"" spi"ri 
"ingetreten;n 

Umsiänd, der unabwendbar lvar und

nrht mrt de'-1 Spiel unoiine'ddbpi erlitlelen VPrletTung'm Tusam-e1_

hang steht, D'ese Finspru.hsgri'ldP werden nun ou'ch einer reupn

Absd'7 NL 5 ,n § 25 oer Splelordnurg Frgan"l:

,Hat in einem Spiel in einer lvlannschatt ein gedopler spieler milge_

wirkt und ist clieser Spieler wegen Dopings bestralt worden'..oder

weioen sich ern Spiel;r scnJohal q,cl e'ner Doo ngnonlrclle 7u

unrdziefren. so wirä are'Ps Spiel lÜr serne Varrscl_atl' lalls s'e das
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Spie gewonnen oder unentschieden gespiell hat, mil0:21ür verloren
und dem Gegner mil 2:0 gewonnen gewertetj hal beim Gegnor
ebenfalls ein gedopler und daiür bestrafter Spieler miigewirkt oder
weige( slch dorl ebenfalls ein Spieler schuldhafl, sich eine. Doping,
konlrolle zu unierziehen, so wird das Spiel auch dem Gegner m t 0:2
as verloren gerletel.

Wird der Verein wegen eines Vergehens gemäß § 4 Nr. 1 i) Bechts'
und Verfah rensordnung des DFB beslratt, ohne daß gegen den Spieler
ein strafbarer Taibestand des Dopings vo iegt, so giltfürdie Wertung
des Spiels vorstehender Absatz.

Lieqt ein Dopinqlall vor, ohne daß Spieler und Verein ein Verschulden
vorgeworfen werden kann, isi das Spiel zu wiederholen."

Das Einspruchsverfahren wlrd eingeleitet durch Eingang des Einspruch-
schreibens desgegnerischen Vereins. Der Einspruch ist kutz zu begründen
und muß innerha b von zwei Tagen nach Kenntnis der Benachrichiigung
durch die Dopingkommission, wie sie in § 7 der Durchiührungsbestimmun
gen Doping vorgesehen ist, eingelegt werden. Auch hier entscheidet das
DFB Spodgericht in erster und das DFB Bundesgerichl in zweiter lnstanz.

Uber Vereine und Spieler hlnaus richtet sich das Dopingverbot des § 14 a
der Spielordnung aber alrch gegen Drilte, denn er bestirnmt, daß verbote-
nes Doping "auch der Versuch von Dritten ist, Dopingmiltel anzubielen
oder jemanden zu deren Verwendung zu veranlassen«. Dritte m Sinne
dieser Bestimmung sind alle in § 1 Nr. 1 der Bechts- und Verfahrensord-
nung des DFB aufgeführten Organisationen und Einzelmitglieder. Sie
unierliegen der Strafgewalt des Deuischen Fußball-Bundes. Für sie gill § 1

Nr. der Bechts- und Vefahrensordnung des DFB als Grundregel. Diese
Vorschrift stellt alle sporUichen Vergehen, das heißt alle Formen unsport i
chen Verhaltens aller in Nr. 1 genannten Angehörigen des DFB, unter
Ahndung. D e Slralmög ichkeiten ergeben sich ausdem Slralkalalog des §
43 der DFB-Salzung.

Eine besondere Begelung giltdabeifürdie Trainer als Lizenzinhaber nach
der Trainerordnung des DeLrlschen FußballBundes. Sie besitzen eine
hnen nach § 1 der Tralnerordnung erleilte Ausbildungserlaubnis, wobei
ihnen damit Rechle eingeräuml und Pilichlen auferlegt werden. Für sje
stellt § 13 NL 1 der Trainerordnung fest, daß alle Formen unsponlichen
Verhaliens der Trainer nach den Vorschrilten des DFB geahndel werden,
wobeisich nach § 13 Nr.2 a) der Trainerord n u ng ein Trainer insbesondere

eines unsportlichen Verhatens schuldig macht, wenn er gegen die Sat-
zung, Ordnungen und Beslimmungen des DFBversiöß1. Hierläge dann ein
Versloß gegen § 14 a der Spielordnung vor. Oie Strafmögiichkelten gegen
Trainer sind in § 13 Nr. 3 und Nr. 4 der Trainerordnung au{getührl.

Zur Einleitung von Verfahren gegen Drtle und Trainer wegen eines
Verstoßes gegen § 14 ader Spielordnung lsl der Kontrollausschuß des DFB
zuständig;seine Zuständrgkeil beruhi in Verfahren gegen Driile auf§ 14der
DFB-Satzung und in Verfahren gegen Tralneraul § 14 der DFB-Trainerord-
nung. ln beiden Fällen hat der Kontrollausschuß nach DurchfÜhrung der
ertorderlichen Ermiitlunqen zur Kläruno des Sachverhaltes zur Ahndunq
des Verstoßes Anklage beim DFB-Sporlgericht zu erheben, das in erster
lnstanz zur Enlscheidung berufen isi. ln zweiler lnstanz isi das DFB
Bundesgericht zuständig.

Der Deuische Fußbal!Bund nimmt dle Einhaliung seiner Bechlsordnung
sehr ernsl. Er hal nach EinIührung der Dopingkontrollen diese konsequenl
durchgeführt, er wird dies auch in Zukunltlun. Das Ergebnis der bisherigen
Kontrollen rechtfertigl jedenlalls die Behauplung, daß im Deutschen Fuß-
ball nicht gedopt wird.
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